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(54) FALTBARE TRANSPORTVERPACKUNG FÜR MASCHINENTEILE

(57) Die vorliegende Anmeldung betrifft eine faltbare
Transportverpackung (1) für Maschinenteile, insbeson-
dere für Großwälzlager, umfassend: eine viereckförmi-
ge, vorzugsweise quadratische, Bodenplatte (2) auf de-
ren Bodenfläche (8) mindestens zwei länglich ausgebil-
dete und aus der Bodenfläche (8) herausragende Lage-
relemente (9) sowie parallel hierzu angeordnete länglich

ausgebildete Fixierschienen (10) angeordnet und fest mit
der Bodenplatte (2) verbunden sind; vier mit der Boden-
platte (2) gelenkig verbundene Wandelemente (12, 13,
14, 15), deren Wandhöhe maximal der halben Seiten-
länge der Bodenplatte (2) entspricht; sowie einen Ver-
schlussdeckel (18).

(Forts. nächste Seite)



2

EP 3 939 903 A1

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC): (Forts.) 
B65D 2519/00656; B65D 2519/00711; 
B65D 2519/00815; B65D 2519/0084; 
B65D 2519/009; B65D 2519/00975; 
B65D 2585/6875 



EP 3 939 903 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine faltbare
Transportverpackung für Maschinenteile, insbesondere
für Großwälzlager.
[0002] Maschinenteile und insbesondere Großwälzla-
ger werden üblicherweise vom Hersteller zum Abnehmer
ggf. unter Zwischenlagerung transportiert. Insbesondere
für Großwälzlager, deren Durchmesser mindestens 500
mm und mehr betragen, werden, um diese sicher hand-
haben zu können, hohe Anforderungen an die Transport-
verpackung gestellt.
[0003] Aus dem Stand der Technik ist allgemein be-
kannt, dass solche Maschinenteile in individuell angefer-
tigten Einmalkisten, insbesondere solchen aus Holz ver-
packt werden. Da solche Einmalkisten immer auf das
entsprechende Maschinenteil ausgelegt sind, müssen
unterschiedlich dimensionierte Holzkisten im Lager be-
reitgestellt werden. Die erfordert hohe Lagerkapazitäten
und erzeugt unnötige Kosten. Da solche Verpackungs-
kisten für den einmaligen Gebrauch vorgesehen sind,
sind diese zudem nicht ressourcenschonend.
[0004] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte
Transportverpackung für Maschinenteile, insbesondere
für Großwälzlager bereitzustellen.

Beschreibung der Erfindung

[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch eine
faltbare Transportverpackung mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0006] Die erfindungsgemäße faltbare Transportver-
packung ist zur Fixierung, Lagerung und Transport von
Maschinenteilen und insbesondere von Großwälzlager
vorgesehen und geeignet. Die faltbare Transportverpa-
ckung umfasst eine viereckförmige, vorzugsweise qua-
dratische, Bodenplatte auf deren Bodenfläche mindes-
tens zwei länglich ausgebildete und aus der Bodenfläche
hervorstehende Lagerelemente sowie parallel hierzu an-
geordnete länglich ausgebildete Fixierschienen ange-
ordnet und fest mit der Bodenplatte verbunden sind; vier
mit der Bodenplatte gelenkig verbundene Wandelemen-
te, deren Wandhöhe maximal der halben Seitenlänge
der Bodenplatte entspricht; sowie einen Verschlussde-
ckel.
[0007] Die erfindungsgemäße faltbare Transportver-
packung ist derart ausgebildet, dass diese für den mehr-
fachen Einsatz vorgesehen und somit besonders res-
sourcenschonend ist. Dadurch, dass diese faltbar ist,
kann sie besonders platzsparend gelagert werden, was
sich vorteilhaft auf die Lagerkapazität sowie die Lager-
kosten auswirkt. Zudem können mittels der erfindungs-
gemäßen Transportverpackung Maschinenteile, insbe-
sondere Großwälzlager unterschiedlicher Größen auf-
genommen werden. Dies wird dadurch ermöglicht, dass
die Transportverpackung zumindest zwei länglich aus-
gebildete Lagerelemente sowie parallel hierzu angeord-

nete länglich ausgebildete Fixierschienen umfasst, über
die das zu verpackende Maschinenteil, beispielsweise
mittels mehreren Spanngurten, fixiert werden kann.
[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den abhängig formulierten Ansprüchen an-
gegeben. Die in den abhängig formulierten Ansprüchen
einzeln aufgeführten Merkmale sind in technologisch
sinnvoller Weise miteinander kombinierbar und können
weitere Ausgestaltungen der Erfindung definieren. Dar-
über hinaus werden die in den Ansprüchen angegebenen
Merkmale in der Beschreibung näher präzisiert und er-
läutert, wobei weitere bevorzugte Ausgestaltungen der
Erfindung dargestellt werden.
[0009] Grundsätzlich kann die erfindungsgemäße
Transportverpackung mindestens zwei aus der Boden-
fläche hervorstehende Lagerelemente sowie zumindest
eine parallel hierzu angeordnete länglich ausgebildete
Fixierschiene umfassen, auf den das zu verpackende
Gut in der Transportverpackung abstellbar und mit dieser
fixierbar ist. In dieser Ausführungsvariante sind die La-
gerelemente parallel zu den Seitenwandelementen ver-
laufend angeordnet. Die zumindest eine Fixierschiene
ist sodann vorzugsweise zwischen den zumindest zwei
Lagerelementen angeordnet. In weiteren vorteilhaften
Ausführungsvariante kann die erfindungsgemäße
Transportverpackung auch mindestens drei aus der Bo-
denfläche hervorstehende Lagerelemente sowie jeweils
eine parallel hierzu angeordnete länglich ausgebildete
Fixierschiene umfassen. Die mindestens drei Lagerele-
mente und Fixierschienen sind sodann vorzugsweise
sternförmig mit einem gleichen Abstand zueinander auf
der Bodenfläche angeordnet, derart, dass eines der La-
gerelemente parallel zu einer der Seitenwandelemente
und zwei der Lagerelemente diagonal zu den Seitenwan-
delementen verlaufend angeordnet sind.
[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
variante umfasst die Bodenplatte vier diagonal zu den
Seitenwänden angeordnete Fixierschienen, wobei jede
Fixierschiene von zwei parallel zueinander angeordne-
ten Lagerelementen entlang ihrer Längserstreckung zu-
mindest teilweise, mehr bevorzugt vollständig, umgeben
ist. Die Fixierschienen sind dabei derart kraftschlüssig
mit der Bodenplatte verbunden, dass diese jeweils einer
maximalen Belastung von 1500 kN standhalten. Eine sol-
che Verbindung kann beispielsweise durch Kraftschluss
erzielt werden.
[0011] Die Lagerelemente können eine Antirutschbe-
schichtung, beispielsweise aus Gummi, umfassen.
[0012] Auf den länglich ausgebildeten Lagerelemen-
ten können diverse rotationssymmetrische Maschinen-
teile unterschiedlicher Größen, wie beispielsweise
Großwälzlager mit einem Außendurchmesser von bei-
spielsweise 1800 mm oder kleiner und/oder deren Be-
standteile, wie beispielsweise ein Wälzlagerinnen- oder
Wälzlageraußenring, abgelegt und beispielsweise mit-
tels Spanngurten über die Fixierschienen fixiert werden.
[0013] In einer vorteilhaften Ausführungsvariante
weist die Bodenplatte eine umlaufende Seitenwand auf,
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die aus zumindest vier mit der Bodenplatte fest verbun-
denen Seitenwandelementen ausgebildet ist. In diesem
Zusammenhang ist besonders vorteilhaft vorgesehen,
dass jeweils zwei gegenüberliegend angeordnete Sei-
tenwandelemente eine, zu den übrigen zwei zueinander
gegenüberliegenden Seitenwandelementen, andere
Seitenwandhöhe aufweisen, so dass zwei der insgesamt
vier Seitenwandelemente eine erste Seitenwandhöhe
und zwei Seitenwandelemente eine zweite größere Sei-
tenwandhöhe aufweisen. Der Höhenunterschied ent-
spricht hierbei vorteilhafterweise zumindest der Materi-
alstärke der Wandelemente.
[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung sind die vier
mit der Bodenplatte gelenkig verbundenen Wandele-
mente über die jeweiligen Seitenwandelemente gelenkig
mit der Bodenplatte verbunden. Besonders vorteilhaft ist
hierbei vorgesehen, dass die Wandelemente über
Scharniere, insbesondere zweiteilige Scharniere gelen-
kig mit der Bodenplatte, insbesondere den Seitenwand-
elementen verbunden sind. Die Scharniere stellen eine
besonders günstige Lösung dar, um die Transportverpa-
ckung faltbar auszugestalten. Dabei weisen die zweitei-
ligen Scharniere den zusätzlichen Vorteil auf, dass die
Wandelemente abnehmbar sind. Dies erleichtert die Zu-
gänglichkeit beim Sichern des zu verpackenden Guts,
so dass der Verpackungsprozess insgesamt wesentlich
vereinfacht wird.
[0015] Um eine möglichst niedrige Höhe der Trans-
portverpackung im zusammengeklappten Zustand zu er-
zielen, sollten die jeweiligen Wandelemente möglichst
flach übereinander und parallel zur Bodenplatte anor-
denbar sein. Vorteilhafterweise ist daher vorgesehen,
dass diejenigen zwei Wandelemente, die mit den, die
zweite größere Seitenwandhöhe aufweisenden, zwei
Seitenwandelementen gelenkig verbunden sind, sich
über die gesamte Seitenlänge der Bodenplatte erstre-
cken.
[0016] Vorzugsweise sind die seitlichen Kanten der
zwei Wandelemente mittels metallischen Eckprofilen
verstärkt.
[0017] Damit die Transportverpackung im aufgebau-
ten Zustand die erforderliche Formstabilität aufweist, um-
fasst jedes der Wandelemente und ggf. der Verschluss-
deckel mehrere längliche Vertiefungen, über die die
Wandelemente miteinander und ggf. mit dem Ver-
schlussdeckel mittels Klammern lösbar verbindbar sind.
[0018] Um die Formstabilität der Transportverpackung
noch weiter zu erhöhen, können die Wandelemente zu-
sätzlich über L-förmige Aufsteckprofile miteinander ver-
bunden werden. Vorteilhafterweise umfasst die Trans-
portverpackung daher vier solcher Aufsteckprofile, über
die die Wandelemente miteinander verbindbar sind.
[0019] Ferner kann die Transportverpackung an der
Bodenplatte mehrere Fußelemente umfassen, so dass
die Transportverpackung beispielsweise von einem Ga-
belstapler unterfahrbar und übereinander stapelbar ist.
[0020] Aufgrund der Größe des Verschlussdeckels
kann es ggf. erforderlich sein, diesen zu verstärken. Da-

her kann der Verschlussdeckel vorteilhafterweise zwei
oder mehrere länglich ausgebildete Verstärkungsrippen
umfasst, die dem Verschlussdeckel die erforderliche Sta-
bilität verleihen. Diese sind vorzugsweise zu den
Fußelementen versetzt angeordnet, um die Stapelbar-
keit übereinander zu vereinfachen. Des Weiteren kann
ein zentrisch auf der Bodenplatte angeordnetes Abstüt-
zelement vorgesehen sein, über den der Verschlussde-
ckel ggf. zusätzlich abstützbar ist. Um im zusammenge-
klappten Zustand alle Komponenten in einer Einheit ver-
stauen zu können, ist das Abstützelement vorzugsweise
faltbar ausgebildet, so dass es besonders einfach auf
der Bodenfläche im zusammengefalteten Zustand lager-
bar ist.
[0021] In aufgebauter Form der Transportverpackung
ist das Abstützelement über einen auf der Bodenplatte
zentrisch angeordneten Aufbewahrungsrahmen stül-
pbar. Der Aufbewahrungsrahmen dient somit als Basis
für das Abstützelement. In zusammengelegten Zustand
der Transportverpackung dient der Aufbewahrungsrah-
men vorteilhafterweise als Aufbewahrungsbox für die di-
versen losen Teile der Transportverpackung, wie bei-
spielsweise die Klammern und/oder die Aufsteckprofile.
[0022] Vorzugsweise ist die Transportverpackung aus
Holz, insbesondere aus Siebdruckplatten, gefertigt, wo-
bei weitere Materialien, wie beispielsweise Kunststoffe
ebenfalls denkbar und möglich sind.
[0023] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegen-
de Erfindung zudem die Verwendung der erfindungsge-
mäßen faltbaren Transportverpackung zur Fixierung, La-
gerung und Transport von Maschinenteilen, insbeson-
dere von Großwälzlagern.

Figurenbeschreibung

[0024] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erfindung durch die
gezeigten Ausführungsbeispiele nicht beschränkt wer-
den soll. Insbesondere ist es, soweit nicht explizit anders
dargestellt, auch möglich, Teilaspekte der in den Figuren
erläuterten Sachverhalte zu extrahieren und mit anderen
Bestandteilen und Erkenntnissen aus der vorliegenden
Beschreibung und/oder Figuren zu kombinieren. Insbe-
sondere ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren und
insbesondere die dargestellten Größenverhältnisse nur
schematisch sind. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen
gleiche Gegenstände, so dass ggf. Erläuterungen aus
anderen Figuren ergänzend herangezogen werden kön-
nen. Es zeigen:

Fig. 1 eine Ausführungsvariante der erfindungsge-
mäßen faltbaren Transportverpackung in einer
ersten perspektivischen Darstellung ohne Ver-
schlussdeckel,

Fig. 2 die in Figur 1 dargestellte Ausführungsvariante
aus der Draufsicht,
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Fig. 3 die in Figur 1 dargestellte Ausführungsvariante
in der perspektivischen Darstellung ohne Ver-
schlussdeckel in einem Zustand, in dem die
Wandelemente abmontiert werden,

Fig. 4 den aus Figur 3 vergrößerten Eckbereich A,

Fig. 5 die in Figur 1 dargestellte Ausführungsvariante
der Transportverpackung in einer seitlichen
Darstellung mit Verschlussdeckel,

Fig. 6 eine Schnittdarstellung gemäß Schnittebene A-
A der in Figur 5 dargestellten Transportverpa-
ckung,

Fig. 7 die in Figur 1 dargestellte Ausführungsvariante
der Transportverpackung mit Verschlussde-
ckel, und

Fig. 8 die in Figur 1 dargestellte Ausführungsvariante
der Transportverpackung im zusammenge-
klappten Zustand mit Verschlussdeckel.

[0025] In Figur 1 ist eine Ausführungsvariante der er-
findungsgemäßen faltbaren Transportverpackung 1 in
aufgebauter Form in einer ersten perspektivischen Dar-
stellung gezeigt. Die faltbare Transportverpackung 1 ist
zur Fixierung, Lagerung und Transport von Maschinen-
teilen und insbesondere von Großwälzlagern mit einem
Außendurchmesser von mindestens 500 mm und mehr
vorgesehen und geeignet.
[0026] Die faltbare Transportverpackung 1 umfasst ei-
ne viereckförmige Bodenplatte 2, die vorliegend quadra-
tisch ausgebildet ist und von einer umlaufenden Seiten-
wand 3 begrenzt wird. Die Bodenplatte 2 weist in der
vorliegend dargestellten Ausführungsvariante die Maße
1800 x 1800 mm auf und besteht aus einer 15 mm starken
Siebdruckplatte. Die umlaufende Seitenwand 3 ist aus
vier einzelnen Seitenwandelementen 4, 5, 6, 7 gebildet,
die jeweils fest mit der Bodenplatte 2, beispielsweise auf
Stoß, verbunden sind. Von den insgesamt vier Seiten-
wandelementen 4, 5, 6, 7 weisen jeweils zwei sich ge-
genüberliegend angeordnete Seitenwandelemente 4, 5
eine, zu den übrigen zwei sich jeweils gegenüberliegen-
den Seitenwandelementen 6, 7, andere Seitenwandhö-
he auf. Wie anhand der Figur 1 erkennbar, weisen die
zwei Seitenwandelemente 6, 7 eine erste Seitenwand-
höhe und die zwei Seitenwandelemente 4, 5 eine zweite,
größere Seitenwandhöhe auf.
[0027] Wie der Figur 1 weiterhin entnehmbar, weist die
Bodenplatte 2 auf ihrer Bodenfläche 8 mehrere länglich
ausgebildete und aus der Bodenfläche 8 hervorstehende
Lagerelemente 9 sowie parallel hierzu angeordnete läng-
lich ausgebildete Fixierschienen 10 auf, die fest mit der
Bodenplatte 2 verbunden sind. Die insgesamt vier auf
der Bodenfläche 8 diagonal zu den Seitenwänden 3 an-
geordneten Fixierschienen 10 weisen in der vorliegend
dargestellten Ausführungsvariante eine Länge von 500

mm auf. Die Fixierschienen 10 sind dabei derart kraft-
schlüssig mit der Bodenplatte 2 verbunden, dass diese
jeweils einer maximalen Belastung von 1500 kN stand-
halten. Jede der Fixierschienen 10 ist von jeweils zwei
parallel zueinander angeordneten Lagerelementen 9
entlang ihrer Längserstreckung umgeben, die mit einer
Antirutschbeschichtung 11, beispielsweise aus Gummi,
versehen sind (Fig. 2). Auf den länglich ausgebildeten
Lagerelemente 9 können rotationssymmetrische Ma-
schinenteile unterschiedlicher Größen, wie beispielswei-
se Großwälzlager mit einem Außendurchmesser von
beispielsweise 1800 mm oder kleiner und/oder deren Be-
standteile, wie beispielsweise ein Wälzlagerinnen- oder
Wälzlageraußenring, abgelegt werden. Das jeweilige zu
verpackende Gut kann sodann, beispielsweise mittels
vier Spanngurten (nicht dargestellt) über die Fixierschie-
nen 10 fixiert und gegen Verrutschen gesichert werden.
[0028] Die faltbare Transportverpackung 1 umfasst
ferner vier mit der Bodenplatte 2 gelenkig verbundene
Wandelemente 12, 13, 14, 15, die in der gezeigten Aus-
führungsvariante über trennbare zweiteilige Scharniere
16 mit den Seitenwandelementen 4, 5, 6, 7 der Boden-
platte 2 gelenkig verbunden sind. Hierdurch sind die
Wandelemente 12, 13, 14, 15 zum einen einklappbar, so
dass die gesamte Transportverpackung 1 in einem ein-
geklappten Zustand nur 25 bis 30 % des Volumens ge-
genüber der aufgebauten Form aufweist. Zum anderen
sind die Wandelemente 12, 13, 14, 15 über die trennba-
ren Scharniere 16 abnehmbar, wie dies in Figur 3 ange-
deutet ist. Dies erleichtert die Zugänglichkeit beim Si-
chern des zu verpackenden Guts, so dass der Verpa-
ckungsprozess insgesamt wesentlich vereinfacht wird.
[0029] Wie weiterhin anhand der Darstellung in Figur
1 ersichtlich, erstrecken sich die beiden gegenüberlie-
gend angeordneten Wandelemente 12, 13 jeweils über
die gesamte Seitenlänge der Bodenplatte 2 und sind mit
denjenigen Seitenwandelementen 4, 5 gelenkig verbun-
den, die die größere Seitenwandhöhe aufweisen. Dem-
entsprechend weisen die beiden übrigen Wandelemente
14, 15 eine um die Materialdicke der Wandelemente 12,
13 reduzierte Erstreckung auf und sind mit denjenigen
Seitenwandelementen 6, 7 gelenkig verbunden, die die
kleinere Seitenwandhöhe aufweisen. Der Höhenunter-
schied zwischen den beiden Seitenwandhöhen 4, 5, 6,
7 entspricht hierbei ebenfalls der Materialdicke der Wan-
delemente 12, 13, 14, 15. Hierdurch wird erzielt, dass
die einzelnen Wandelemente 12, 13, 14 15 besonders
flach zusammenklappbar sind, wie dies aus Figur 8 her-
vorgeht.
[0030] Ferner ist anhand der Figur 1 erkennbar, dass
die seitlichen Kanten der zwei Wandelemente 12, 13 mit-
tels metallischen Eckprofilen 17 verstärkt sind. Zudem
umfasst jedes der Wandelemente 12, 13, 14, 15 sowie
der Verschlussdeckel 18 (siehe Fig. 8) mehrere längliche
Vertiefungen 19, über die die Wandelemente 12, 13, 14,
15 miteinander sowie mit dem Verschlussdeckel in zu-
sammengebauter Form mittels Klammern 20 lösbar ver-
bindbar sind. Wie anhand der Figur 1 erkennbar, weist
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jedes der Wandelemente 12, 13, 14, 15 jeweils sieben
Vertiefungen 19 auf.
[0031] Zur weiteren Stabilisierung der Wandelemente
12, 13, 14, 15 in aufgebauter Form sind jeweils zwei Wan-
delemente 12, 13, 14, 15 in den Eckbereichen zusätzlich
über L-förmige Aufsteckprofile 21 miteinander verbun-
den.
[0032] Weiterhin weist die Bodenplatte 2 an ihrer zur
Bodenfläche 8 gegenüberliegenden Seite drei Fußele-
mente 22 auf, über die die Transportverpackung 1 sta-
pelbar ist. Der Abstand der Fußelemente 22 zueinander
ist dabei derart gewählt, dass die Transportverpackung
1 beispielsweise mittels eines Gabelstaplers unterfahren
werden kann.
[0033] Zur Abstützung des Verschlussdeckels 18
weist die Transportverpackung 1 zudem ein zentrisch
auf der Bodenplatte 2 angeordnetes Abstützelement 23
auf. Dieses ist vorliegend ebenfalls faltbar ausgebildet,
so dass es platzsparend in der zusammengeklappten
Transportverpackung 1 verstaubar ist (siehe Figur 3). In
aufgebauter Form wird das Abstützelement 23 über ei-
nen auf der Bodenplatte 2 zentrisch angeordneten Auf-
bewahrungsrahmen 24 gestülpt. Der Aufbewahrungs-
rahmen 24 dient zum einen als Basis für das Abstütze-
lement 23. In seiner Sekundärfunktion dient der Aufbe-
wahrungsrahmen 24 zur Aufbewahrung der losen Teile
der Transportverpackung 1, insbesondere der Klammern
20 und der Aufsteckprofile 21.
[0034] In Figur 2 ist die in Figur 1 dargestellte Ausfüh-
rungsvariante aus der Draufsicht gezeigt. Erkennbar sind
insbesondere die vier diagonal angeordneten Fixier-
schienen 10, die jeweils von zwei parallel zueinander an-
geordneten Lagerelementen 9 entlang ihrer Längserstre-
ckung umgeben sind.
[0035] Figur 3 zeigt eine Darstellung der Transportver-
packung 1, bei der die Wandelemente 12, 13, 14, 15
abmontiert werden. Hierzu wurden die diversen Klam-
mern 20 sowie die Aufsteckprofile 21 entfernt. Über eine
Verschiebebewegung der Wandelemente 12, 13, 14, 15
entlang ihrer Längsachse lassen sich diese aufgrund der
trennbaren, zweiteilig ausgebildeten, Scharniere 16 ab-
nehmen.
[0036] Figur 4 zeigt den aus Figur 3 vergrößerten Eck-
bereich A, anhand derer die zweiteilig ausgebildeten
Scharniere 16 zum einen und die unterschiedlichen Hö-
hen der Seitenwandelemente 3 erkennbar sind.
[0037] Figur 5 zeigt die in Figur 1 dargestellte Ausfüh-
rungsvariante der Transportverpackung 1 in einer seitli-
chen Darstellung mit dem Verschlussdeckel 18. Wie ins-
besondere anhand von Figur 5 erkennbar, umfasst der
Verschlussdeckel 18 zwei länglich ausgebildete Verstär-
kungsrippen 25, die versetzt zu den Fußelementen 22
angeordnet sind. Dies erleichtert die Stapelbarkeit der
Transportverpackung 1.
[0038] In Figur 6 ist die Transportverpackung 1 in einer
Schnittdarstellung gemäß Schnittebene A-A gezeigt. Er-
kennbar ist hierbei insbesondere das Abstützelement 23,
das über dem Aufbewahrungsrahmen 24 gestülpt ist und

zur Abstützung des Verschlussdeckels 18 dient.
[0039] In Figur 7 und 8 ist die Transportverpackung 1
einmal in einem zusammengebauten Zustand (Figur 7)
bzw. in einem zusammengeklappten Zustand gezeigt
(Figur 8). Die Transportverpackung 1 wurde weitgehend
aus Siebdruckplatten mit einer Stärke von 15 mm gefer-
tigt und weist in der vorliegend dargestellten Ausfüh-
rungsvariante in aufgebauten Zustand die Maße 1800 x
1800 x 900 mm und im zusammengeklappten Zustand
die Maße 1800 x 1800 x 270 auf.

Bezugszeichenliste

[0040]

1 Transportverpackung
2 Bodenplatte
3 Seitenwand
4 Seitenwandelement
5 Seitenwandelement
6 Seitenwandelement
7 Seitenwandelement
8 Bodenfläche
9 Lagerelemente
10 Fixierschienen
11 Antirutschbeschichtung
12 Wandelement
13 Wandelement
14 Wandelement
15 Wandelement
16 Scharniere
17 Eckprofile
18 Verschlussdeckel
19 Vertiefungen
20 Klammern
21 Aufsteckprofile
22 Fußelemente
23 Abstützelement
24 Aufbewahrungsrahmen
25 Verstärkungsrippen

Patentansprüche

1. Faltbare Transportverpackung (1) für Maschinentei-
le, insbesondere für Großwälzlager, umfassend: ei-
ne viereckförmige, vorzugsweise quadratische, Bo-
denplatte (2) auf deren Bodenfläche (8) mindestens
zwei länglich ausgebildete und aus der Bodenfläche
(8) herausragende Lagerelemente (9) sowie parallel
hierzu angeordnete länglich ausgebildete Fixier-
schienen (10) angeordnet und fest mit der Boden-
platte (2) verbunden sind; vier mit der Bodenplatte
(2) gelenkig verbundene Wandelemente (12, 13, 14,
15), deren Wandhöhe maximal der halben Seiten-
länge der Bodenplatte (2) entspricht; sowie einen
Verschlussdeckel (18).
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2. Transportverpackung (1) nach Anspruch 1, wobei
die Bodenplatte (2) eine umlaufende Seitenwand (3)
aufweist, die aus zumindest vier mit der Bodenplatte
(2) fest verbundenen Seitenwandelementen (4, 5, 6,
7) ausgebildet ist.

3. Transportverpackung (1) nach Anspruch 2, wobei
zwei zueinander gegenüberliegend angeordnete
Seitenwandelemente (4, 5) eine, zu den übrigen
zwei zueinander gegenüberliegenden Seitenwand-
elementen (6, 7), andere Seitenwandhöhe aufwei-
sen, so dass zwei der insgesamt vier Seitenwande-
lemente (6, 7) eine erste Seitenwandhöhe und zwei
Seitenwandelemente (4, 5) eine zweite größere Sei-
tenwandhöhe aufweisen.

4. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die vier mit der Boden-
platte (2) gelenkig verbundenen Wandelemente (12,
13, 14, 15) über die jeweiligen Seitenwandelemente
(4, 5, 6, 7) gelenkig mit der Bodenplatte (2) verbun-
den sind.

5. Transportverpackung (1) nach Anspruch 4, wobei
die Wandelemente (12, 13, 14, 15) über Scharniere
(16), insbesondere zweiteilige Scharniere gelenkig
mit der Bodenplatte (2) verbunden sind.

6. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche 4 oder 5, wobei diejenigen zwei
Wandelemente (12, 13), die mit den, die zweite grö-
ßere Seitenwandhöhe aufweisenden, zwei Seiten-
wandelementen (4, 5) gelenkig verbunden sind, sich
über die gesamte Seitenlänge der Bodenplatte (2)
erstrecken.

7. Transportverpackung (1) nach Anspruch 6, wobei
die seitlichen Kanten der zwei Wandelemente (12,
13) mittels metallischen Eckprofilen (17) verstärkt
sind.

8. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei jedes der Wandelemente
(12, 13, 14, 15) und ggf. der Verschlussdeckel (18)
mehrere längliche Vertiefungen (19) aufweist, über
die die Wandelemente (12, 13, 14, 15) miteinander
und ggf. mit dem Verschlussdeckel (18) mittels
Klammern (20) verbindbar sind.

9. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, umfassend vier Aufsteckeck-
profile (21), über die die Wandelemente (12, 13, 14,
15) miteinander ggf. zusätzlich verbindbar sind.

10. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Bodenplatte (2) min-
destens zwei Fußelemente (22) umfasst; und/oder
wobei der Verschlussdeckel (18) mindestens zwei

Verstärkungsrippen (25) umfasst, die versetzt zu
den Fußelementen (22) angeordnet sind.

11. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, weiter umfassend ein zentrisch
auf der Bodenplatte (2) angeordnetes Abstützele-
ment (23), über den der Verschlussdeckel (18) ab-
stützbar ist; oder weiter umfassend ein zentrisch auf
der Bodenplatte (2) angeordnetes Abstützelement
(23), über den der Verschlussdeckel (18) abstützbar
ist, wobei das Abstützelement (23) faltbar ausgebil-
det ist.

12. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Bodenplatte (2) einen
zentrisch angeordneten Aufbewahrungsrahmen
(24) umfasst, über den das Abstützelement (23) stül-
pbar und anordenbar ist.

13. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Bodenplatte (2) vier
diagonal zu der Seitenwand (3) angeordnete Fixier-
schienen (10) umfasst und jede Fixierschiene (10)
von zwei parallel zueinander angeordneten Lagere-
lementen (9) entlang ihrer Längserstreckung zumin-
dest teilweise umgeben ist.

14. Transportverpackung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei diese aus Holz, insbeson-
dere aus Siebdruckplatten, gefertigt ist.

15. Verwendung einer faltbaren Transportverpackung
(1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur
Fixierung, Lagerung und Transport von Maschinen-
teilen, insbesondere von Großwälzlagern.
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